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Umstellungsprozess betrifft 

mehrere Ebenen

Ziel: Umstellung bis 31.12.2024

Leistungserbringer und 

Leistungsberechtigter

Träger der EGH und 

Leistungsberechtigter

Individueller Bedarf

Gesamtplan

Leistungsbeschreibung, 

Kostenkalkulation

Leistungsvereinbarung und 

Vergütungsvereinbarung

Leistungsbescheid
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Stand der Umstellungen der 

Leistungsangebote
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Wie sieht es im Landkreis Lörrach aus?

Aktuell kommt noch nicht viel bei den Menschen mit Behinderungen an

• Damit zielgerichtete Unterstützung für den festgestellten individuelle Bedarf 

geleistet werden kann, braucht es mehr Fachkräfte, die nicht vorhanden sind

• Umstellungsprozess läuft auf mehreren Ebenen ab, was Zeit bedarf.

• Vielzahl an Modellen bringt weder den Menschen mit Behinderungen noch 

den Leistungserbringern oder den Kommunen irgendeinen substanziellen 

Mehrwert.

• Es besteht  ein enormer bürokratischer Aufwand, der außer Verhältnis zu dem 

damit verbundenen Ertrag für die Menschen mit Behinderung steht.
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Die beschränkten Personalressourcen müssen zum Wohle der Menschen mit 

Behinderungen eingesetzt werden

-> Eine grundständige Entschlackung des BTHG und seiner Umsetzung ist daher 

dringend geboten! 

Die Leistungs- und Vergütungsmodelle in der besonderen Wohnform sind im 

Interesse der Menschen mit Behinderung zu homogenisieren und im Zuge dessen 

deutlich zu reduzieren!

Der unverzichtbare Dialog mit dem einzelnen Menschen mit Behinderungen, der 

Anspruch auf eine passgenaue individuelle Bedarfsermittlung sowie das effiziente 

Fallmanagement dürfen nicht durch beispielsweise 41-seitige Vorgaben des 

BEI_BW erschwert werden! 

Das BEI-BW inklusive Anwenderhandbuch ist zu vereinfachen. Das neue BEI-BW 

muss sich auch daran messen lassen, dass es für Menschen mit Behinderung, 

deren Angehörigen sowie die gesetzlichen Betreuer einfach und transparent ist. 

Gleiches gilt für den Gesamtplan.

Fazit:
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Vielen Dank für Ihre           

Aufmerksamkeit 


